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Abkurzungsverzeichnis

Abs. Absatz

Art. Artikel

AVZ Allgemeinverstandliche Zusammenfassung
BBPIG Bundesbedarfsplangesetz

BGBI. Bundesgesetzplatt

BNetzA Bundesnetzagentur

bzw. beziehungsweise

DSchG Denkmalschutzgesetz

EnWG Energiewirtschaftsgesetz

etc. et cetera

GG Grundgesetz

ggf. gegebenenfalls

i.d. F. in der Folge

NABEG Netzausbaubeschleunigungsgesetz
ND Niedersachsen

NRW Nordrhein-Westfalen

NVP Netzverkniipfungspunkt

0.4 oder ahnliches

0.9 oben genannt

Offshore-NAS

NNCescs2OnL®

<
A0 g o

Offshore-Netzanbindungssysteme
Satz

Seite

siehe oben

unter anderem

und ahnliches
Umweltvertraglichkeitsprifung
zum Beispiel

zum Teill
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1 Kurzbeschreibung des Vorhabens

Das Vorhaben A-Nord sieht eine Hochstspannungsleitung zwischen  den
Netzverknupfungspunkten (NVP) Emden Ost (Stadt Emden) in Niedersachsen und Osterath
(Stadt Meerbusch) in Nordrhein-Westfalen vor. Es ist als Vorhaben Nr. 1 in der Anlage des
Bundesbedarfsplangesetzes  (BBPIG)  gelistet. Die circa 305 km lange
Hochstspannungsleitung wird als Erdkabelanlage errichtet und die elektrische Energie mittels
Gleichstrom transportiert. Die MalRhahme stellt einen Baustein zum Ausbau des deutschen
Stromnetzes im Zuge der Energiewende dar. Zustandige Behdrde fir das landeribergreifende
Vorhaben A-Nord ist die Bundesnetzagentur (BNetzA).

In einem ersten Verfahrensschritt wurde von der BNetzA im Rahmen der sog.
Bundesfachplanung verbindlich ein Trassenkorridor von 1.000 m Breite festgelegt, der die
NVP miteinander verbindet und in dem das Vorhaben A-Nord raumvertraglich realisiert werden
kann. In den Planfeststellungsunterlagen legt die Vorhabentragerin nun eine Antragstrasse
vor, die seitens der BNetzA geprift wird. Am Ende des Planfeststellungsverfahrens legt die
BNetzA per Beschluss einen konkreten Trassenverlauf fest (sog. Planfeststellungsbeschluss).
Aufgrund der Komplexitat des Vorhabens wurde A-Nord zur Vereinfachung des behordlichen
Zulassungsverfahrens in folgende Zulassungsabschnitte eingeteilt:

= NDS1 ,Niedersachsen Nord“ von Emden Ost (NVP) bis zur Landkreisgrenze Leer/Emsland

= NDS2 ,Niedersachsen Mitte® von der Landkreisgrenze Leer/Emsland bis zur
Gemeindegrenze Wietmarschen/Nordhorn

= NDS3 ,Niedersachsen Sud“ von der Gemeindegrenze Wietmarschen/Nordhorn bis zur
Bundeslandergrenze von Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen

= NRW1 ,Nordrhein-Westfalen Nord“ von der Bundeslandergrenze von Niedersachsen und
Nordrhein-Westfalen bis zur Kreisgrenze Borken/Wesel zwischen Bocholt und Hamminkeln

= NRW2 ,Nordrhein-Westfalen Mitte“ von der Kreisgrenze Borken/Wesel zwischen Bocholt
und Hamminkeln bis zur Kreisgrenze Kleve/Wesel zwischen Uedem und Sonsbeck

= NRWa3a ,Nordrhein-Westfalen Sid“ von der Kreisgrenze Kleve/Wesel zwischen Uedem
und Sonsbeck bis zur Konverterstation Meerbusch

= NRW3b ,Betrieb Wechselstrom-Anbindungsfreileitung® von der Konverterstation
Meerbusch bis zum NVP Osterath

Im Bereich der Planfeststellungsabschnitte NDS1 und NDS2 ist die Amprion GmbH nach § 17d
EnWG zusatzlich zum Projekt A-Nord zur Anbindung und Umsetzung der Offshore-
Netzanbindungssysteme (Offshore-NAS) DolWin4 und BorWin4 verpflichtet
(anbindungsverpflichteter Ubertragungsnetzbetreiber).
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Die im Anhang des BBPIG unter Nr. 78 und Nr. 79 aufgenommenen Offshore-NAS DolWin4
und BorWin4 verlaufen von der ausschlieBlichen Wirtschaftszone (AWZ) bis zur bestehenden
Umspannanlage in Hanekenfahr (NVP) bei Lingen (Ems). Die Offshore-NAS DolWin4 und
BorWin4 dienen der Netzanbindung der Offshore-Plattformen DolWin delta und BorWin delta
und enthalten folgende Bestandteile:

=  Grenzkorridor Il - Emden
= Emden - Wietmarschen/Geeste
= Wietmarschen/Geeste - Hanekenfahr

Nur der Bestandteil ,Emden - Wietmarschen/Geeste" unterfallt der Zustandigkeit der BNetzA.
Hier verlaufen die Offshore-NAS Uber circa 101 km in Parallelfiihrung zum Vorhaben A-Nord.

Das Vorhaben ist detailliert im Erlauterungsbericht, in der Unterlage A2.1, beschrieben. Dort
finden sich u. a. allgemeine Angaben zum Projekt, technische Erlauterungen zum Bau und
Betrieb der Erdkabel sowie eine Beschreibung des Leitungsverlaufes.
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2 Einleitung

Durch die fir die Errichtung der oben beschriebenen Erdkabelanlagen erforderlichen
Bauarbeiten wird im Bereich der Kabelgraben und Muffengruben in den Boden eingegriffen.
Im Erlauterungsbericht wird ausfihrlich beschrieben, wie diese Eingriffe ausgestaltet werden
(vgl. Unterlagen nach § 21 NABEG, Unterlage A2.1). Von diesen Eingriffen kdnnen
archaologische Kulturglter — bekannte und vermutete Bodendenkmaler — betroffen sein.

In das gegenstandliche Planfeststellungsverfahren ist als unselbststandiger Teil eine
Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) integriert. Im Rahmen der UVP wird auch das Schutzgut
~Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter” geprift, um die Auswirkungen des Vorhabens auf
Bodendenkmaler friihzeitig und umfassend zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten.
Dementsprechend findet im UVP-Bericht eine Dokumentation sowie eine Beschreibung und
Bewertung der erfassten Kulturguter je Planfeststellungsabschnitt statt (vgl. Unterlagen nach
§ 21 NABEG, Unterlagen F1.1 und F1.5).

In der hier vorliegenden Unterlage wird der praktische Umgang mit den
denkmalschutzrechtlichen Belangen im Zuge des gegenstandlichen
Planfeststellungsverfahrens, der Bauvorbereitung und -ausfiihrung dargelegt.
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3 Rechtlicher Rahmen

Die rechtlichen Grundlagen zum Schutz des Kulturerbes, i. d. F. Bodendenkmaler, sind in den
Denkmalschutzgesetzen  der  jeweiligen Bundeslander  geregelt. Denn die
Gesetzgebungskompetenz fiir den Denkmalschutz ist Teil der Kulturhoheit und unterliegt nicht
dem Bund, sondern den einzelnen Bundeslandern (Art. 30, 70 Abs. 1 GG). Der Schutz der
Bodendenkmaler ist grundsatzlich Aufgabe und Ziel des Denkmalschutzes und der
Denkmalpflege in den Bundeslandern Niedersachen und Nordrhein-Westfalen, die durch den
geplanten Trassenverlauf geschnitten werden.

So heildt es in § 1 des niedersachsischen Denkmalschutzgesetzes (DSchG ND):
~Kulturdenkmale sind zu schiitzen, zu pflegen und wissenschattlich zu erforschen®, und in § 1
Abs. 1 des nordrhein-westfalischen Denkmalschutzgesetzes (DSchG NRW): ,Der
Denkmalschutz und die Denkmalpflege liegen im 6ffentlichen Interesse. Es ist Aufgabe von
Denkmalschutz und Denkmalpflege die Denkméler zu schitzen und zu pflegen,
wissenschatftlich zu erforschen und das Wissen (iber Denkméler zu verbreiten®.

In  beiden Bundeslandern gilt, dass jede Veranderung eines Bodendenkmals
genehmigungspflichtig ist. Dies gilt fir eine teilweise Veranderung wie auch fir eine Grabung
und Bergung (§§ 10, 12 DSchG ND und § 15 DSchG NRW).

Diese Genehmigungen werden in Niedersachsen durch die Unteren Denkmalschutzbehérden
der Landkreise und kreisfreien Stadte im Benehmen mit dem Niedersachsischem Landesamt
fur Denkmalpflege erteilt (§ 20 Abs. 1 u. 2 DSchG ND). In NRW bedarf eine Grabung nach
Bodendenkmalern der Genehmigung der Oberen Denkmalbehdrde, dies sind die
Bezirksregierungen fur die kreisfreien Stadte sowie fur die Kreise (§ 15 Abs. 1 DSchG NRW).

Die fachlichen Beratungen in allen Angelegenheiten des Denkmalschutzes und der
Denkmalpflege Gbernehmen die Landesamter fir Denkmalpflege (§ 21 DSchG ND und § 22
Abs. 1, 4 DSchG NRW). Diese sind fiir die Planfeststellungsabschnitte:

= NDS1: Archdologischer Dienst und Forschungsinstitut der Ostfriesischen Landschaft,
Aurich

= NDS2 und NDS3: Niedersachsisches Landesamt fir Denkmalpflege, Stlitzpunkt Oldenburg
= NRW1: Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Archaologie fur Westfalen

= NRW2 und NRW3a: Landschaftsverband Rheinland, Amt fir Bodendenkmalpflege im
Rheinland

Darlber hinaus sieht § 44 Abs. 1 EnWG vor, dass Eigentimer und Nutzungsberechtigte die
zur Vorbereitung der Planung und Baudurchfiihrung eines Vorhabens oder von
Unterhaltungsmallnahmen u. a. archaologische Voruntersuchungen einschliellich
erforderlicher Bergungsmalinahmen sowie sonstige Vorarbeiten zu dulden haben. Mit der
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Novellierung des § 44 EnWG (vgl. Art. 1 EnWRKANpG) wurden die Voruntersuchungen um
die o. g. Bergungsmalinahmen erganzt. Somit eréffnet die Regelung die Mdéglichkeit, dass im
Falle einer fehlenden Zustimmung der Eigentimer/Nutzungsberechtigten die
Planfeststellungsbehérde auf Antrag des Vorhabentragers die Duldung der Vorarbeiten
anordnen kann (§ 44 Abs. 2 S. 2 EnWG).
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4 Umgang mit archaologischen Belangen

Um das archaologische Potenzial im Trassenverlauf zu bewerten bzw. zu verifizieren, wurden
der Vorhabentragerin von den zustandigen o. g. Fachamtern in Niedersachsen und Nordrhein-
Westfalen digitale Daten mit bekannten oder vermuteten Bodendenkmalern tbermittelt. Diese
Datensatze werden fortlaufend durch die Fachamter, soweit erforderlich, erganzt. Die Daten
sind entsprechend aufbereitet im UVP-Bericht enthalten (vgl. Unterlagen nach § 21 NABEG,
Unterlagen F1.1 und F5).

Zu den bekannten Bodendenkmalern zahlen Flachen, auf denen bereits Grabungen
durchgeflihrt wurden oder die oberflachig sichtbar sind oder die aufgrund anderer Indikatoren
(z. B. Fundkonzentrationen) als gesichert gelten. Vermutete Bodendenkmaler sind Flachen,
fur die aufgrund ihrer Lage, der Topographie oder auch Haufungen anderer Bodendenkmaler
und Fundkonzentrationen in ihrer ndheren Umgebung als mit hoher Wahrscheinlichkeit
archaologisch relevant angesehen werden.

Auf Basis der o. g. Daten wurde mit den entsprechenden Fachamtern der allgemeine Umgang
mit Bodendenkmalern abgestimmt. Dabei wurden sowohl bauvorgreifende Prospektionen
und/oder Ausgrabungen wie auch baubegleitende MalRnahmen besprochen. Anschlielend
wurden in Abstimmung mit den Fachamtern fir diejenigen Flachen, deren Erhaltung oder
Ausdehnung in den Arbeitsstreifen nicht oder nur unzureichend bekannt waren sowie fir die
Vermutungsflachen zur Verifizierung bauvorgreifende ProspektionsmalRnahmen festgelegt.
Diese Prospektionsmallhahmen kénnen sowohl non-invasiv wie auch invasiv sein. Zu den
non-invasiven Untersuchungen gehéren u. a. Feldbegehungen und das Erfassen und
Einmessen archologisch relevanten Fundmaterials bzw. obertagig sichtbarer Befunde wie z.
B. Grabhiigel. Ublicherweise schlieRen sich daran invasive Prospektionen wie
Baggersondagen an, da hierbei die Erhaltung und Ausdehnung eines Bodendenkmals praziser
erfasst wird. Die Sondagen finden ausschlief3lich in den geplanten Kabelgraben statt; der
dabei entstehende Aushub wird im Arbeitsstreifen abgelegt.

Zunachst werden an solchen Stellen keine Prospektionen durchgefiihrt, fur die keine Duldung
des betroffenen Flacheneigentimers vorliegt. In Bereichen ohne Betretungsrechte wird erst
nach Vorlage des Planfeststellungsbeschlusses prospektiert bzw. gegraben.

Daruber hinaus wurden fur alle Vorarbeiten Grabungsgenehmigungen bei den zustandigen
Denkmalschutzbehdrden beantragt. Den Antragen auf Grabungsgenehmigung wurde ein
fachwissenschaftliches Konzept zum Umgang mit den einzelnen Bodendenkmalern oder
Denkmalflachen beigefligt. Zur Prifung von naturschutz- oder bodenrechtlichen Auflagen
erfolgten vor Aufnahme der archaologischen Arbeiten Abstimmungen mit weiteren
Fachbehérden bzw. Tragern offentlicher Belange etwa aus den Bereichen Naturschutz und
Bodenschutz. Sofern erforderlich wurden in diesem Zuge beispielsweise Befreiungsantrage
gestellt und die Befreiungen wurden von den zustandigen Stellen erteilt.
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Die archaologischen Arbeiten wurden zudem durch eine 6kologische Baubegleitung und eine
bodenkundliche Baubegleitung begleitet.

Die Umsetzung der Prospektionsmalinahmen Ubernehmen in den
Planfeststellungsabschnitten NDS2 und NDS3 sowie gesamtheitlich in Nordrhein-Westfalen
Grabungsfirmen, die von der Vorhabentragerin beauftragt werden. Lediglich im Abschnitt
NDS1 werden die Arbeiten durch das Fachamt Ostfriesische Landschaft selbst durchgefihrt.

Nach Abschluss der Prospektionen erfolgt eine Bewertung und Priorisierung der entdeckten
bzw. bestatigten Fundstellen durch die archaologischen Fachamter und es werden ggf.
weiterflihrende archdologische Malinahmen abgestimmt. Dies kdnnen vollstandige
Ausgrabungen eines Fundplatzes im Vorfeld der Baumalinahmen oder auch baubegleitende
Untersuchungen sein.

Bauvorgreifende Ausgrabungen sind dort nétig, wo aufgrund der Flachenausdehnung eines
Bodendenkmals oder der zu erwartenden hohen Befunddichte zeitaufwandige
Dokumentationen erforderlich werden, die den Ablauf des Baubetriebs erheblich behindern
konnten. In einzelnen Fallen werden mit den archaologischen Fachamtern weitergehende
SchutzmalRhahmen abgestimmt. Bei besonders herausragenden Fundplatzen von z. B.
Uberregionaler wissenschaftlicher Bedeutung (u. a. Militdrlager, die im Zusammenhang mit
dem niedergermanischen Limes stehen; grole Grabhigelfelder o. 4.) kbnnen die Fachamter
einen Erhaltungsvorbehalt dufern. In solchen Fallen werden in Abstimmung mit den
Fachamtern weitergehende Malinahmen festgelegt, die den Erhalt dieser Fundplatze
sicherstellen.

In den UVP-Bericht flieRen alle Fundstellen ein, die der Vorhabentragerin genannt werden (s.
0.). Die Ergebnisse der Prospektionen werden ebenfalls in den UVP-Bericht aufgenommen,
soweit diese bei Berichterstellung bekannt bzw. abgeschlossen sind.
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5 Ausblick auf die Bauausfuhrung

Im Zuge der Bauausflihrung werden bei einer Baubegleitung sowohl der Oberbodenabtrag als
auch der Kabelgrabenaushub archdologisch begleitet. Hierbei entdeckte, bisher nicht
bekannte Fundstellen kdnnen so identifiziert und zeithah geborgen werden. Aber auch
kleinflachige Fundplatze, die bereits im Vorfeld bekannt waren oder prospektiert wurden,
kénnen so in kurzer Zeit ausgegraben werden.
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Teil H, Unterlage H5
Seite 14 von 14 Amprion GmbH



	Abkürzungsverzeichnis
	1 Kurzbeschreibung des Vorhabens
	2 Einleitung
	3 Rechtlicher Rahmen
	4 Umgang mit archäologischen Belangen
	5 Ausblick auf die Bauausführung
	6 Literaturverzeichnis

